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RS OGH 1977/5/12 7Ob558/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1977

Norm

ABGB §904

WEG 1948 allg

WEG 1975 §25 Abs1

Rechtssatz

Auch nach dem WEG 1948 war der Wohnungseigentumsorganisator verp5ichtet, die für die Einverleibung des

Eigentumsrechtes und des Wohnungseigentums erforderlichen Schritte ohne unnötigen Aufschub vorzunehmen.

Entscheidungstexte

7 Ob 558/77
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